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3. C Vorhaben – und Erschließungsplan: Vorhabensbeschreibung - Außenanlagen 

und Begrünung sowie Nutzungskonzept 

„Ein Teil des Parkplatzes erhält eine Überdachung die PV-Module aufnimmt.“ Dies ent-
spricht nicht den Darstellungen des Vorhabens- und Erschließungsplan, der eine Über-
dachung von Stellplätzen mit Gründach vorsieht. Sofern eine Kombination aus PV-
Modulen und Gründach vorgesehen ist, wird angeregt, dies entsprechend an den be-
troffenen Stellen zu verdeutlichen – insbesondere auch im Entwässerungskonzept (An-
lage 10), welches eine Überdachung mit PV-Elementen berücksichtigt. 
 
4. A - Grünordnerische Festsetzungen 

Die Grünordnerischen Festsetzungen gemäß § 5 sind um folgende Inhalte zu ergänzen 
bzw. zu ändern: 

a) In der Planzeichnung ist zwischen der Maßnahmenfläche gemäß § 9 Absatz 1 

Nummer 20 BauGB und den Stellplätzen eine mind. 3 Meter breite private Grün-

fläche mit der Zweckbestimmung Anpflanzfläche dargestellt. Zu der Ausgestal-

tung der Anpflanzfläche gibt es keine weitere Ausführung in den textlichen Fest-

setzungen. In der Begründung wird im Kapitel 5.5 Gründordnerische Festsetzun-

gen folgendes ausgeführt: „Innerhalb der privaten Grünflächen mit der überla-

gernden Festsetzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 25 a BauGB ist eine Schnitthe-

cke aus heimischen Laubgehölzen anzulegen und dauerhaft zu erhalten.“  

Es ist nicht näher konkretisiert, ob dies für alle dargestellten privaten Grünflächen 
gilt und ob es sich bei Zweckbestimmung Anpflanzfläche um eine Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 
Absatz 1 Nr. 25 a BauGB handelt. Es wird angeregt, dies eindeutiger in Plan und 
textlicher Festsetzung zu regeln. 

b) Diese erfolgte Festsetzsetzung „Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Anpflanzfläche“ angrenzend an die Maßnahmenfläche mit der Mauer umfasst 

nicht alle naturschutzfachlichen Erfordernisse um die besonders geschützte 

Hirschzunge gemäß den Auflagen der Artenschutzrechtlichen Ausnahmegeneh-

migung zu schützen.  

Die Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) zur Umsiedlung besonders geschützter Pflanzen – hier Hirschzunge 
– wurde mit Datum vom 26. September 2024 hinsichtlich der erforderlichen un-
versiegelten Grünfläche im Umfeld der Mauer von 5 m auf 3 m reduziert. Da die 
Hirschzunge auf beiden Seiten der Mauer vorkommt, gilt der Schutzabstand um-
fassend. Voraussetzung für diese Änderung der Ausnahmegenehmigung sind die 
von der Architektin vorgelegte Beschreibung zur Gestaltung der Umgebung der 
Mauer inklusive des Gestaltungskonzeptes der Hyco Verhaagen GmbH zur An-
lage eines Feuchtbiotops sowie der „Lageplan mit Außenanlagen“ vom 
29.07.2024. – Diese Unterlagen sind auch Bestandteil der Ausnahmegenehmi-
gung. Demnach ist vor den Parkplätzen an der Seite zur Mauer eine Schnitthe-
cke aus heimischen Laubgehölzen vorzusehen. Diese Anpflanzung ist dauerhaft 
als Hecke mit einer Höhe von mindestens 1,80 m zu erhalten. Ausfälle sind durch 
Neupflanzungen zu ersetzen. Es sind folgende Arten und Qualitäten zu verwen-
den: Rotbuche (Fagus sylvatica) oder Hainbuche (Carpinus betulus), Heister, 
zweimal verpflanzt, 120 bis 150 Zentimeter Höhe. Die nicht mit Gehölzen bestan-
denen Bereiche sind mit Regiosaatgut (UG 1- Grundmischung) anzusäen, exten-
siv zu pflegen (keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel, 2-3 x Mahd/ Jahr) 
und dauerhaft zu erhalten. 
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Im Umfeld der Mauer sind ausschließlich standortgerechte, einheimische Laub-
bäume wie Feldahorn (Acer campestre) oder Hainbuche (Carpinus betulus) zu 
pflanzen. 
 
Um die Inhalte der artenschutzrechtlichen Befreiung planungsrechtlich zu si-
chern, ist eine Anpassung der grünordnerischen Festsetzungen in Text und Plan 
erforderlich. Die textlichen Festsetzungen § 5 (1) der gemäß § 9 Absatz 1 Num-
mer 20 BauGB festgesetzten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind um die Inhalte der arten-
schutzrechtlichen Befreiung (insbesondere Anlage eines Feuchtbiotops) zu er-
gänzen. Die Unterlagen können von der unteren Naturschutzbehörde zur Verfü-
gung gestellt werden. 
 
Es wird angeregt, den für die Hirschzunge erforderlichen Schutzbereich im Um-
feld von mind. 3 m zu der Mauer komplett als Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß 
§ 9 Absatz 1 Nummer 20 BauGB auf Grundlage der Artenschutzrechtlichen Be-
freiung festzusetzen. 
 

c) Es wird angeregt, die textliche Festsetzung § 5 (2) zu den Stellplatzbäumen um 

folgenden Passus zu ergänzen: „Ein notwendiger Pflegeschnitt erfordert die Zu-

stimmung der Unteren Naturschutzbehörde.“ 

Zu den Baumpflanzungen wird zudem folgendes angeregt:  
a. Im Bereich der Baumpflanzungen auf der Stellplatzanlage sollte unbe-
dingt ein effektiver Anfahr- bzw. Überfahrschutz eingebaut werden, da ande-
renfalls mit schadensbedingten Ausfällen und kostenintensiven Nachpflanzun-
gen zu rechnen ist. 
b. Unabhängig von der Größe der durchwurzelbaren oder unbefestigten 
Fläche sollte pro Baumstandort eine geeignete Bewässerungseinrichtung be-
rücksichtigt werden, insbesondere aufgrund der in Zukunft häufiger zu erwar-
tenden Trockenperioden. 

d) Von der Pflanzung einiger der vorgeschlagenen Großbaumarten wie z.B. Stielei-

che im Bereich von Stellplatzanlagen sollte abgesehen werden. Seit dem 

11.10.2024 gilt eine neue Gehölzliste des Umweltamtes der Stadt Oldenburg für 

Neupflanzungen mit einer größeren Gehölzartenauswahl. Die Gehölzliste um-

fasst nicht nur heimische, sondern auch ausgewählte europäische Arten, denen 

ein gutes Entwicklungspotenzial trotz veränderter Standortbedingungen durch 

den Klimawandel zugesprochen wird. Für die Stellplatzbäume wird auf diese 

neue Baumartenliste des Umweltamtes verwiesen. Aus naturschutzfachlicher 

Sicht sind insbesondere die folgenden Baumarten als Stellplatzbäume geeignet:  

 Feld-Ahorn (Acer campestre (`Elsrijk´)),  

 Schneeballblättriger Ahorn (Acer opalus),  

 Spitz-Ahorn (Acer platanoides `Columnare´),  

 Säulen-Hainbuche (Carpinus betulus `Frans Fontaine´),  

 Baum-Hasel (Corylus colurna),  

 Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia),  

 Echte Mehlbeere (Sorbus aria `Magnifica´),  

 Speierling (Sorbus domestica),  

 Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia `Brouwers´),  

 Elsbeere (Sorbus torminalis),  

Diese genannten Arten gelten nicht für die Baumpflanzungen im Umfeld der 

Maßnahmenfläche. 
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e) Es wird angeregt die im nordwestlichen Bereich bestehende Weißdornschnitthe-

cke als Fläche gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 25 b BauGB festzusetzen.  

f) Die beiden dargestellten Lärmschutzwände sind mit geeigneten Rank- und Klet-

terpflanzen zu begrünen und dauerhaft zu erhalten (§ 9 Absatz 1 Nummer 20 und 

25 BauGB). Es wird angeregt dafür auf die Pflanzauswahl zur Fassadenbegrü-

nung gemäß § 1 der Örtlichen Bauvorschriften zu verweisen. 

 

5. Vorschlag zur Ergänzung der örtlichen Bauvorschriften 

„Einfriedungen entlang der Verkehrsflächen sind nur durch mindestens einreihige Hecke 
aus Sträuchern aus den Arten Hainbuche, Rotbuche, Liguster oder Weißdorn in Form 
von Schnitthecken oder freiwachsenden Hecken zulässig.“ 

 

6. Nachfolgende naturschutzfachliche Hinweise werden gegeben: 

a) Die Nutzung von geeigneten Dachflächen zur Dachbegrünung wird sehr begrüßt. Bei 
der Auswahl der zu verwendenden Pflanzen sind insbesondere insektenfreundliche 
Pflanzen gepflanzt/gesät zu wählen. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind alle geeig-
neten Dachflächen mit einer Dachbegrünung dauerhaft und flächendeckend zu be-
grünen. Neben einer geschlossenen Vegetationsdecke sind zur Erhöhung der Bio-
diversität kleinflächig vegetationsfreie Areale (z. B. Sand- oder Lehmlinsen, Kies-
beete, Schotterflächen) einzubauen. Des Weiteren kann der naturschutzfachliche 
Wert der Dachbegrünung für die Biodiversität durch Einbringen von z.B. Strukturele-
menten und Nisthilfen erhöht werden. 

b) Nicht überbaute Grundstücksflächen - soweit diese Flächen nicht für eine andere zu-
lässige Nutzung benötigt werden- sind mit offenem oder bewachsenem Boden als ex-
tensiv genutzte Grünflächen anzulegen und extensiv zu unterhalten (keine Düngung, 
keine Pflanzenschutzmittel, max. 2-3 x Mahd/Jahr). 

c) Es sollte eine naturnahe, insektenfreundliche Begrünung der Baumbeete mit der Aus-
saat von Regiosaatgut sowie extensiver Nutzung geregelt werden. Beim Bau der Ge-
bäude sollten - unabhängig von möglichen artenschutzrechtlichen Erfordernissen - 
künstliche Nisthilfen und Quartiere für im Rückgang befindliche oder gefährdete Ge-
bäudebrüter wie z.B. Mehl- und Rauchschwalbe, Mauersegler oder Haussperling so-
wie auch für Fledermäuse eingebaut werden. Dazu sind verschiedene Einbauele-
mente, wie Formsteine für Gebäudebrüter, Nistkästen und Fledermausquartiere zur 
Anbringung an Gebäuden und an Bäumen im Handel erhältlich. Die Installation sol-
cher Elemente kann helfen, die Biodiversität im Stadtgebiet zu fördern und ist als 
Maßnahme zur Wahrung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes der in und an 
Gebäuden lebenden Tierarten wirksam.Die Umsetzung der artenschutzrechtlichen 
Vorgaben ist neben den textlichen Festsetzungen auch durch entsprechende Rege-
lungen im städtebaulichen Vertrag zu sichern. 

 
Gewässerschutz   zust. Sachbearbeiter:          

 

Laut Entwässerungskonzept ist in Teilbereichen Sickerpflaster und Pflaster mit offe-
nen Fugen zur Versickerung des auf den Verkehrsflächen anfallenden Nieder-
schlagswassers vorgesehen. Unter Punkt 1.4.1 des Entwässerungskonzepts wird be-
schrieben, dass das auf Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser nur über 
eine belebte Bodenschicht zur Versickerung gebracht werden darf. Dies wurde be-
reits in unserer vorherigen Stellungnahme vom 19.11.2021 angemerkt. Sickerpflaster 
bietet keine belebte Bodenzone. Es kann die natürliche Reinigungs- und Versicke-
rungsfunktion, die eine belebte Bodenzone liefert, nicht dauerhaft in gleicher Weise 
gewährleisten. Erfahrungsgemäß setzen sich die Poren des Sickerpflasters nach ei-
nigen Jahren zu, sodass solche Pflasterflächen entweder keine ausreichende Versi-
ckerungsleistung mehr aufweisen oder die Filter- und Reinigungsfunktion durch 
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Schadstoffeinträge in Form von Reifenabrieb und anderen Stoffen nicht mehr ge-
währleisten. Dadurch wird eine nachhaltige, ökologisch verträgliche Entwässerung 
der betroffenen Flächen verhindert. Hinzu kommt, dass das Plangebiet im Wasser-
schutzgebiet liegt. Eine Versickerung über Sickerpflaster ist aus diesen Gründen 
nicht zulässig und widerspricht im Übrigen den Zielen der Nationalen Wasserstrate-
gie, insbesondere dem in der Strategie erfassten Leitbild der „wassersensiblen Stadt, 
wonach Schadstoffeinträge minimiert werden sollen und ein nachhaltiger Umgang mit 
Regenwasser – insbesondere in urbanen Räumen – angestrebt werden soll. Dieser 
Zielkonflikt findet sich auch im Unterziel 2.I der deutschen Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel (2024), sowie dem 2. Handlungsfeld des „Masterplan Wasser“ für 
Niedersachsen wieder. 
Eine mögliche Alternative wären Sickermulden, welche nach Profilierung mit einer 
Oberbodenschicht von mind. 20 cm anzudecken und dauerhaft durch Rasenansaat 
zu begrünen wären. Diese Alternative wird auch unter Punkt 3.2.1 des Entwässe-
rungskonzepts vorgeschlagen.  
Die Grünflächen entlang der Parkflächen sollten ausreichenden Platz für deren An-
lage bieten. Allerdings sollten hier eventuelle Konflikte mit Baumstandorten rechtzei-
tig ausgeräumt werden. 
  
Zur Herstellung der Anfahrt des Anlieferverkehrs soll eine Anbindung an die Renn-
platzstraße erfolgen. Dazu muss der bestehende teilverrohrte Straßenseitengraben 
komplett verrohrt werden. Gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) muss für die Ver-
rohrung eines Gewässers eine Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde bean-
tragt werden. Die Maßnahme ist hinreichend zu begründen. 
 
Laut Entwässerungskonzept ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zu erwarten, 
dass die Tiefbauarbeiten zumindest teilweise unter Grundwassereinfluss ausgeführt 
werden. Eine eventuell erforderliche Grundwasserabsenkung ist bei der unteren 
Wasserbehörde rechtzeitig zu beantragen. 
 
 
Bodenschutz /Altlasten zust. Sachbearbeiter:     

 
Es wird folgende Überarbeitung für den Abschnitt 5.10 Altlasten angeregt: 
 
Für das Plangebiet liegen keine konkreten Hinweise, die den hinreichenden Verdacht 
einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast begründen, vor. Für die heutigen 
Grundstücke Hochheider Weg 207 und 209 wurden mehrere Altnutzungen mit ledig-
lich eingeschränkter Altlastenverdachtsrelevanz recherchiert; diese stehen der ge-
planten Nutzung jedoch aufgrund des Betriebsmaßstabes und der teilweise erfolgten 
späteren Überbauung mit dem Bestandsverbrauchermarkt nicht entgegen. Das ge-
plante Vorhaben weist zudem eine großflächige Überbauung/Versiegelung auf, so 
dass der Wirkungspfad Boden-Mensch weitgehend unterbrochen ist. Für die im End-
zustand geplanten durchwurzelbaren Bodenschichten (ohne Maßnahmenfläche) ist 
eine Neuherstellung zu erwarten. 
Im Baugenehmigungsverfahren sollte auf die grundsätzlichen abfallrechtlichen Unter-
suchungspflichten für nicht aufbereitetes Bodenmaterial hingewiesen werden.    
 
Kampfmittel   zust. Sachbearbeiter:     

 














